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Bmiroefes im tonton 6t. ©oHeii.
(Horrefponbetij.)

©as îantonale Saubepartement gibt in einem Krei!*
fdßretben befannt, bafj bemnädßft eïfs^etnen wirb:

©t. ©allifche! Saupolizetrecht, oon ®r. jut.
g. ©Ifer. ©a! Sudß rotrb 230 (Seiten umfaffen, ®!
enthält eine überficgtüctje fpftematifcße ©arfteßung fee!

zurzeit im Kanton ©t. ©aßen geltenben öffentlichen San»
recßt!.

gn einer ©inleitung werben junadjft SBefen unb
gnßalt bet begriffe „Saupoltzet unb Saupolizetrecht"
erläutert, ©obann folgt eine gufammenfießung fämtllcßer
gefetsHdjer unb oerotbnmtg!mafjiger ©rlaffe fae! Siinbe!,
bel Kanton! unb bet ©emetnben, bie baupolizeiliche
Sefiimmungen enthalten. Angeficht! ber Satfacße, baff
leitete tn ben oerf^tebenften ©efetsen unb Serotbnungen

p finben ftnb, leifiet bie je gufammenfMung ber raffen
Auffinbung ber einf'dpgigen Sorfäjriften fehr weriooße

©tenfte. Üm eine möglich fte Soßftänbigfeti ber für ben

Sauenben unb bie auffidjtüöenben Seßörben in Setracßi
faltenben SlechtlDorfcßriften ju erzielen, hat ber 33er faffer
biejenigen ©rlaffe mitberüdf|lc§tigt, bie auch prioate! Saw
red^t (nachbamcßtlicber ©renjabftanb, Sifter, Sauanzeige,
prioatrechtliche Saueinfprache, nachbarredßtliche Ö3ert)äft=

niffe betreffenb bie Sranbmauer, ©erüfirecht) regeln,

gerner ift auch ber Bunbesrec^tlic^en Sefiimmungen über

gabrifbaupolijet, ©ampffeffel unb ©ampfgefäfje unb

<Sc§Ia<f)tIoïaïe ©rmähnung getan.
gm folgenben I. Seil erfährt ba! formelle Sau»

polizetredfjt eine eingeßenbe ©arfießung. |)ier werben
tn fünf Paragraphen beßanöeli bie sBorfd^Kiften über bie

Drganifation unb bie Sefugnlffe ber Saupollzetbeßorben
über bal Serfahren beim ©rlofj non Saulinien» unb
Übetbauunglplänen, über ba! Saugefuch» unb ©infprache»
Derfahren, über bal Serfahren bei ber linilegung oon
Saugebiet unb bei ber ©renpegelung, über bie golgen
bei Slidjjibeachfung baupolizeilicher Sorfchrifteu. £tebei
hat ber Sßerfaffer inlbefonbere Sebadßi genommen auf
eine mögltchft ooflfiänbige ©arfießung ber Serfaffimgl»
oorfdßriften, bie im gefc^riebenen Sïeojt oielfacß gar nicht
ober nur lügenhaft geregelt ftnb ober ihre Aulbilöung
lebiglich in ber fonftanten Prop! ber Abminifiratiobe»
hörben, namentlidh be! SIegierunglrate!, gefunben hüben.

gm II. Seil ber Abßanbiung ftnb bie Sürfdßriften
be! materiellen Saupollzetrec|tes öargefießt, b. ß.
bie Siegeln, meldje befagen, wo unb wie man bauen

barf unb bauen muff. ©elbfioerftänblich fönnen bie

tn biefem Abfcßnttte enthaltenen Ausführungen bie Se»

fragung ber einzelnen einfchlägigen ©efeße «nb Serorb»

nungen, tnlbefonbere ber örtlichen Sauregleutente, im
fonïreten gafi nicht anfeßen. SBegen be! großen lim»
fange! unb be! oetfcßleberien gnßalte! ber für ba! Sau»

poltzeirecßt in grage lomntenben zahlreichen fantonalen
unb loïalen ©rlaffe hat ficß ber Setfaffer natürlicher»
weife barauf befcßränfen müffen, auf bie oerfeßiebene
Siegelung beftimmter Platerten in ben oerfchie'öenen @e»

metnben bloft hinzumetfen, ohne fte in ber Abßanbiung
felbft wiebergeben ju fönnen. fjäite Icßtere! Setfaßren
elngefdßlagen werben woßen, fo hätte bie ©arfteßung

Bei JldrcttetiiiHdcrHKgcN
woßen «ufere geehrten Abonnenten pe SeraelBtsttg
non gtrtßmern nn! nebe» ber netten ftet! ß«$ bie

dite JlbeelTe mitteile«, ®fe @?p®bitiö».

mit zu olelen ©inzelßetten belafiet werben müffen. ©er
genannte II. Seil zerfällt in folgenbe Untecabfd&nltte :
1. Deimatfdßuh unb Äftßetif; 2. bie Sebauung:
a) Saulinien unb Übetbauunglpläne, b) bie Umlegung
oon Saugebiet unb bie ©renzregelung, c) ©ie Sauzonen»
rwrfchtiften, d) bie ©renz» unb ©ebäubeabftänbe; 3. ©er
Sau: a) ba! SaugrunbftüeE, b) bie ©ebäubehöße unb
bie Anzahl ber ©toetwerfe, c) bie Umfaffunglmänöe,
Sranbmauern unb ©ääjer, d) ber gnnenbau, e) einzelne
Siäume, f) ©inrid^tung zur ©ntfernung ber Ahwaffer,
g) Sorfeßren wäßrenb ber Sauaulfüßrung.

gn einem Anhang ftnb ber Sauregiemenüentwurf
bei 3iegierung!rate! oom 2. gebruar 1912 unb einige
gormulare zum AbbrudE gebracht, ©in ausführliche!
gnßalüüerzeichni! unb ein forgfäitig au!gearbeitete!
alpßapetif^e! ©aeßregifter werben ba! raf^e Slach»
feßiagen be! gemünzten ©egenfiar.be! wefentltdb erleiS»
tern.

©er Serfaffer fd^Iie^t ba! Sorwort mit folgenben
Söorten: „Söeil bie baupolizetreehtUchen Sorfdßriften in
ben oetfehiebenfien ©rlaffen be! Sunbe!, be! Kanton!
unb ber ©emeinben zerftreut finb, ßerrfdßt fowobl beim
reeßtfu^enben pubtilum, al! teilweife audh bei ben @e»
metnbebeßörben ein oft rec|t fühlbarer Plangel ber Kennt»
niffe über gnßalt, SBefen unb Sebeutung berfelben. Plit
bem SBunfche, bie oorliegenbe Arbeit möge bazu beitragen,
btefen Plangel zu einem wefeniUcßen Seile zu beßeben
unb bamit auch äie Anwenbung ber geltenben Sorfdbrif»
ten zu erleichtern unb im ganzen Kanton, fomoljl bei
Seßörben al! beim publifum, möglidhft etnßeitlich zu
geftalten, wirb fte ßiemit ber Offentltchïeit übergeben.
Um zur SermirHichung be! hier au!gefprochenen PBun»
feße! wenigften! in Sezug auf bie ©emeinbebehörben
natß PtögHdßMt beizutragen, ßat uni ber Slegterung!»
rat ermäßigt, eine Anzahl ©jemplare be! Sudße! zum
rebuzierien preije oon gr. 2.— (ber prei! für fonftige
Abnehmer beträgt gr. 3.50) an bie Seßörben abzugeben.
SBir fprecßeu an btefer ©teile bie beftimmte ©rwartung
au!, bafj fämtlid^e ©emetnben — unb zwar fowoßl bie»
jenigen, welcße eigene Saureglemente beftßen, al! audß
biejenigen, weiche foüße nodß nidßt erlaffen ßaben — bie
für fte ßödßft tnfiruüioe Abßanblung fitß anetqnen wer»
ben".

©oweit ba! Kreüfchretben be! fantonalen Saubeparte»
mente!. 2Ber al! Plitglieb ber Seßörbe ober al! Arcßi»
teft, Saumeifter ufw. mit bem Säurest zu tun ßat, wirb
biefe! Such fehr begrüben. @! füßt talfächliA eine
lättgfi empfunbene Sücfe au! unb wirb ntdßt nur otelen
fehr wißfommen fein, fonbern audß manchen gmetfel
heben. 3öir behalten un! oor, ben gnljalt be! Suche!
nach ©rfdßeinen eingehenber zu befpredßen.

Oertcbiedeiet.
©t< ©ehweipdfehö lUtfaßoetficherHU05»Attftalf

Sujet« waßlte folgenbe Kretünfpeftoren:
I. Krel! Saufanne: ©amiße Stodßat.

II. „ ©ßaupbe-gonb!: Soui! Seffe.
III. „ Sern: Albert ©hriften.
IV. Safel : g. ©dßaerlt Dît.
V. „ Aarau: Atfreb ©äßler.

» Suzetn : S. ^üglp.^abermadßer.
VII. „ gürtth : Pia? Saehnfe.

VIII. „ äBtntertfjur : Karl ©aiber.
IX. „ ©t. ©aßen: gohann grep.

gu einem Kreilfchreihe« ßhet hie ftömeuerlli
Uttfoßoctfichetttne läbt ber Sunbelrat biTZton
regterungen etn, tßm bis gum 31. Plärj 1916 borg
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Bmwesks im Kmitsii St. Gà
(Korrespondenz.)

Das kantonale Baudepartement gibt in einem Kreis-
schreiben bekannt, daß demnächst erscheinen wird:

St. Gallisches Baupolizeirecht, von Dr. jur.
I. Elser. Das Buch wird 23V Seiten umfassen. Es
enthält eine übersichtliche systematische Darstellung des

zurzeit im Kanton St. Gallen geltenden öffentlichen Bau-
rechts.

In einer Einleitung werden zunächst Wesen und
Inhalt der Begriffe „Baupolizei und Baupolizeirecht"
erläutert. Sodann folgt eine Zusammenstellung sämtlicher
gesetzlicher und verordnungsmäßiger Erlasse des Bundes,
des Kantons und der Gemeinden, die baupolizeiliche
Bestimmungen enthalten. Angesichts der Tatsache, daß
letztere in den verschiedensten Gesetzen und Verordnungen
zu finden find, leistet diese Zusammenstellung der raschen

Auffindung der einschlägigen Vorschriften sehr wertvolle
Dienste. Um eine möglichste Vollständigkeit der für den

Bauenden und die aufsichtübenden Behörden in Betracht
fallenden Rechtsvorschriften zu erzielen, hat der Verfasser
diejenigen Erlasse mitberücksichtigt, die auch privates Bau-
recht (nachbarrcchtlicher Grenzabstand, Visier, Bauanzeige,
privatrechtliche Bauewsprachs, nachbarrechtlichs Verhält-
niffe betreffend die Brandmauer, Gerüftrecht) regeln.

Ferner ist auch der bundesrechtlichen Bestimmungen über

Fabrikbaupolizei, Dampfkessel und Dampfgefäße und

Schlachtlokale Erwähnung getan.
Jm folgenden I. Teil erfährt das formelle Bau-

polizeirecht eine eingehende Darstellung. Hier werden
in fünf Paragraphen behandelt die Vorschriften über die

Organisation und die Befugnisse der Baupolizeibehörden
über das Verfahren beim Erlaß von Baulinien- und
Überbauungsplänen, über das Baugesuch- und Einsprache-
verfahren, über das Verfahren bei der Umlegung von
Baugebtet und bei der Grenzregelung, über die Folgen
bei Nichtbeachtung baupolizeilicher Vorschriften. Hiebei
hat der Verfasser insbesondere Bedacht genommen aus
eine möglichst vollständige Darstellung der Verfassungs-
Vorschriften, die im geschriebenen Recht vielfach gar nicht
oder nur lückenhaft geregelt sind oder ihre Ausbildung
lediglich in der konstanten Praxis der Administrativbe-
hörden, namentlich des Regierungsrates, gefunden haben.

Jm II. Teil der Abhandlung sind die Vorschriften
des materiellen Baupolizeirechtes dargestellt, d. h.
die Regeln, welche besagen, wo und wie man bauen

darf und bauen muß. Selbstverständlich können die

in diesem Abschnitte enthaltenen Ausführungen die Be-

fragung der einzelnen einschlägigen Gesetze und Verord-
nungen, insbesondere der örtlichen Baureglemente, im
konkreten Fall nicht ansetzen. Wegen des großen Um-
fanges und des verschiedenen Inhaltes der für das Bau-
polizeirecht in Frage kommenden zahlreichen kantonalen
und lokalen Erlasse hat sich der Verfasser natürlicher-
weise darauf beschränken müssen, auf die verschiedene

Regelung bestimmter Materien in den verschiedenen Ge-
meinden bloß hinzuweisen, ohne sie in der Abhandlung
selbst wiedergeben zu können. Hätte letzteres Verfahren
eingeschlagen werden wollen, so hätte die Darstellung

Sei Hàzîê«mà!lîMN
wolle« ««sere geehrte« Abonnente« zur Vermâmg
von Irrtümer» s«S «ebe» der «e«en stets auch die

«lte Adresse mitteile«. Dis Expédition.

m;t zu vielen Einzelheiten belastet werden müssen. Der
genannte II. Teil zerfällt in folgende Unterabschnitte:
1. Heimatschutz und Ästhetik; 2. die Bebauung:
a) Baulinien und Überbauungspläne, b) die Umlegung
von Baugebiet und die Grenzregelung, e) Die Bauzonen-
Vorschriften, à) die Grenz- und Gebäudeabstände; 3. Der
Bau: a) das Baugrundstück, b) die Gebäudehöhe und
die Anzahl der Stockwerke, e) die Umfassungswände,
Brandmauern und Dächer, ä) der Jnnenbau, e) einzelne
Räume, k) Einrichtung zur Entfernung der Abwasser,
Z) Vorkehren während der Bauausführung.

In einem Anhang sind der Baureglementsentwurf
des Regierungsrates vom 2. Februar 1912 und einige
Formulare zum Abdruck gebracht. Ein ausführliches
Inhaltsverzeichnis und ein sorgfältig ausgearbeitetes
alphapetisches Sachregister werden das rasche Nach-
schlügen des gewünschten Gegenstandes wesentlich erleich-
tern.

Der Verfasser schließt das Vorwort mit folgenden
Worten: „Weil die baupolizeirechtlichen Vorschriften in
den verschiedensten Erlaffen des Bundes, des Kantons
und der Gemeinden zerstreut sind, herrscht sowohl beim
ratsuchenden Publikum, als teilweise auch bei den Ge-
meindebehörden ein oft recht fühlbarer Mangel der Kennt-
niffe über Inhalt, Wesen und Bedeutung derselben. Mit
dem Wunsche, die vorliegende Arbeit möge dazu beitragen,
diesen Mangel zu einem wesentlichen Teile zu beheben
und damit auch die Anwendung der geltenden Vorschrift
ten zu erleichtern und im ganzen Kanton, sowohl bei
Behörden als beim Publikum, möglichst einheitlich zu
gestalten, wird sie hiemit der Öffentlichkeit übergeben.
Um zur Verwirklichung des hier ausgesprochenen Wun-
sches wenigstens in Bezug auf die Gemeindebehörden
nach Möglichkeit beizutragen, hat uns der Regterungs-
rat ermächtigt, eine Anzahl Exemplare des Buches zum
reduzierten Preise von Fr. 2.— (der Preis für sonstige
Abnehmer beträgt Fr. 3.S0) an die Behörden abzugeben.
Wir sprechen an dieser Stelle die bestimmte Erwartung
aus, daß sämtliche Gemeinden — und zwar sowohl die-
jenigen, welche eigene Baureglemente besitzen, als auch
diejenigen, welche solche noch nicht erlassen haben — die
für sie höchst instrukîive Abhandlung sich aneignen wer-
den".

Soweit das Kreisschretben des kantonalen Baudeparte-
mentes. Wer als Mitglied der Behörde oder als Archi-
tekt, Baumeister usw. mit dem Baurecht zu tun hat, wird
dieses Buch sehr begrüßen. Es füllt tatsächlich eine
längst empfundene Lücke aus und wird nicht nur vielen
sehr willkommen sein, sondern auch manchen Zweifel
heben. Wir behalten uns vor, den Inhalt des Buches
nach Erscheinen eingehender zu besprechen.

llmAleàeî.
Die Schweizerische UnfallverstchemngS-Anstatt

Luzer« wählte folgende Kreisinspektoren:
I. Kreis Lausanne: Camille Rochat.

II. Chaux-de-Fonds: Louis Besse.
III. „ Bern: Albert Christen.
IV. Basel: I. Schaerli Ott.
V. „ Aarau: Alfred Dähler.

Luzern: L. Hügly-Habermacher.
VII. „ Zürich: Max Baehnke.

VIII. „ Wtnterthur: Karl Daiber.
IX. „ St. Gallen: Johann Frey.

I« êî«em Kreisschreive» über die sàeuertt.
Unfallversicher««g lädt der Bundesrat di? àton
regierungen em, ihm bis zum 31. März 1916 vorz
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